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Umstritten, aber notwendig
Einblick  Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist vielen ein Begriff, doch ihre Aufgaben wird 
oft missverstanden und die Entscheide werden teils harsch kritisiert. Doch wer ist die KESB wirklich, und  
wie geht sie mit heiklen Situationen um, um Menschen in Not zu schützen und zu unterstützen?  RED

Die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB) ist vielen ein 
Begriff, da oft über ihre Massnah-
men berichtet wird, die tiefgreifende 
Auswirkungen auf Familien und die 
persönliche Freiheit der Betroffenen 
haben können. Doch wer oder was 
verbirgt sich eigentlich hinter der 
KESB? Wie setzt sie sich dafür ein, 
Menschen zu schützen und zu un-
terstützen, wenn diese auf ihre Hilfe 
angewiesen sind?

Generell lässt sich sagen: Die 
KESB hat den Auftrag, Kinder und 
Erwachsene zu schützen und zu 
unterstützen, wenn diese selbst 
oder ihre Familie dazu nicht oder 
nicht mehr ausreichend in der 
Lage sind. Bei der KESB arbeiten 
Fachleute aus verschiedenen Be-
reichen zusammen. So entschei-
den Juristinnen, Sozialarbeiter 
oder Psychologinnen grundsätz-
lich in Dreierbesetzung, ob etwa 
eine Beistandschaft angeordnet 
wird und welche Aufgaben diese 
hat. Hier werden Entscheidungen 
getroffen ähnlich wie an einem Fa-
miliengericht.

Die KESB der Stadt Zürich ist 
eine von 13 KESB im Kanton Zü-
rich. Jedes der zehn Behördenmit-
glieder leitet eine Abteilung, die 
zusammen mit Juristinnen und Ju-
risten und einem Sekretariat alle 
notwendigen Abklärungen durch-
führt oder in Auftrag gibt. Fach-
kunde und Sorgfalt benötigen 
auch Spezialaufgaben wie Inven-
taraufnahmen, die Prüfung von Be-
richten der Beistandspersonen, die 
Beurteilung von Vermögensanla-
gen oder Erbschaftsangelegenhei-
ten. So arbeiten bei der KESB an 
der Stauffacherstrasse rund hun-
dert Mitarbeitende. Die drei Kam-
mern, wo die Beschlüsse bespro-
chen und gefällt werden, tagen 
unter dem Vorsitz des Präsidenten 
und der Vizepräsidentinnen. Wei-
tere Geschäfte werden durch die 
Behördenmitglieder in Einzelkom-
petenz erledigt. 

Nur so viel wie nötig
«Wir sind eine unabhängige Be-
hörde, die ihre Entscheide aus-
schliesslich im Interesse der Be-
troffenen fällt», sagt Michael All-
gäuer, der Präsident der KESB. Die 
Entscheide der KESB seien dabei 
immer Teil eines Weges zusammen 

mit den Klientinnen und Klienten, 
aber auch der Zusammenarbeit 
mit vielen Fachstellen, die der Hil-
feleistung an Menschen verpflich-
tet sind. Für Abklärungen über die 
mögliche Gefährdung von Kindern 
werden Mitarbeitende der Sozia-
len Dienste der Stadt Zürich in 
den Quartieren beauftragt. Diese 
erstellen für die KESB einen Be-
richt und beantragen soweit nötig 
Massnahmen.

Die KESB übt selbst keine Be-
treuungsfunktionen aus, sondern 
überträgt diese an Beiständinnen 
und Beistände. Dies sind nebst 
professionellen Sozialarbeitenden 
der Stadt auch Angehörige, Be-
kannte oder andere private Bei-
standspersonen.

Nicht nur für die Frage, ob eine 
behördliche Massnahme, zumeist 
eine Beistandschaft, angeordnet 
werden soll, sondern auch für de-
ren Ausgestaltung gelte immer: So-
viel, wie nötig, so wenig wie mög-
lich. «Wir greifen nur ein, wo es 
keine anderen Möglichkeiten – 
beispielsweise die Unterstützung 
durch Angehörige, Fachpersonen 
aus dem Bereich Gesundheit oder 
der Sozialberatung gibt», unter-
streicht Michael Allgäuer. Mass-
nahmen würden regelmässig auf 

ihre Wirksamkeit geprüft, wenn 
nötig angepasst – und falls möglich 
aufgehoben. Ziel bleibe immer, 
dass die betroffenen Menschen 
und Familien selbständig leben 
können.

Kritik wird begrüsst
Dennoch sind die Entscheide der 
KESB für die Betroffenen von gros-
ser Tragweite, weil sie stark in die 
Persönlichkeitsrechte eingreifen 
können. So entscheidet die KESB 
etwa auch über die elterliche Sorge 
und die Regelung von Besuchs-
recht oder die Aufteilung der Be-
treuung ihrer Kinder zwischen den 
Eltern. Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist sie zur Einweisung 
von minderjährigen oder erwach-
senen Personen in stationäre Ein-
richtungen zuständig.

Auch bei hoch umstrittenen Ver-
hältnissen stossen die Massnah-
men der KESB sehr häufig auf die 
Zustimmung der Betroffenen. 
Strittige Entscheidungen werden 
mit ihnen denn auch intensiv be-
sprochen und vorbereitet. 

Und doch stösst die KESB be-
dingt durch ihre Aufgabe immer 
wieder auf Widerstand bei Betrof-
fenen und in der Öffentlichkeit. 

Michael Allgäuer meint dazu: «Die 
Eingriffe, die wir vornehmen, kön-
nen sehr einschneidend sein. Ich 
finde es darum richtig, dass die Öf-
fentlichkeit uns kritisch auf die 
Finger schaut. Wenn wir nichts 
tun, wirft man uns Leichtfertigkeit 
vor, wenn wir eingreifen, kann es 
als übertrieben kritisiert werden. 
Wir unternehmen alles, um behut-
sam einzugreifen, aber unsere Ver-
antwortung wahrzunehmen.»

Weitere Informationen/Kontakt:
www.stadt-zuerich.ch/kesb

Das Präsidium der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) der Stadt Zürich (von links): Gabriela Meier, 
erste Vizepräsidentin, Michael Allgäuer, Präsident, Käthi Dellenbach, zweite Vizepräsidentin. Bild: PD

Jeder hat von der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde 
(KESB) schon einmal etwas 
gehört. Häufig geht es dabei um 
Einschränkungen, die weit in die 
Familien und die Persönlichkeit 
der Betroffenen eingreifen. Wer 
aber ist sie wirklich, die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde? 
Wie schützt und unterstützt sie 
Menschen, wo diese darauf 
angewiesen sind? In einer kleinen 
Artikelserie stellt das «Tagblatt» 
die KESB der Stadt Zürich und ihre 
vielfältigen Aufgaben vor. RED

Neue Artikelserie


